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REPUBLIK OSTERREICH 
B UND E $ M I N 1 SIE R I U ;,1 

FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

Zahl 9.oo4-PräsB/72 

Bun.c1esvoranschlag 1973; 

Anfrage der Abgeorf1.'1eter .. SANDTITElER: 
Dr. HAIDER, Dr. NEUN~H lli'1.d Genossen 
an den Bundesminister fÜI' IJandesver­
teidigv.llC;, Nr. 747/J 

.An die 

K~~z~3i des Präsidenten 
des ~ationalrates 

"Parlament 

'1010 Wilqn 

XIII. Gesetzgebungsperiode 

7s-0 i A.B. 

In Beantvvort1.1..'I1.g der in der Sitzung des Nationalrates. 

am 25. Juli 1972 seitens der Abgeordneten zum NationE.ürat 

S ~.1'"rT"·T'TIi'-·-'R D H ß TD"'R D NETTI'~ER d G .,,' h+-.tl.l'i.:J.:.u:;.L.D~, r. J. .ä .... ~ ,r. uH· ... un enossen uoerreJ.c ... 've!l, 

an mich gerichtete:!l Anfrage Nr. 747/J, betreffend Bund~svor­

anSChlag 1973, beehre ich mich folgendes mitzuteilen: 

Zu 1: 

Die Bundesregierung hat in ihrer 32. Sitzung am 27. Juni 

1972 einen· m11.:.dlichen Be!'icht des Bu.ndesministers für Finanzen 

zur Kermtnis ge!lOmmen, in dem die voraussichtlichen Global­

daten für eiJ.:..e Regierun.gsvorlage betreffend da~ Bundesfina..n.z­

gesetz 1973 enthalten waren. Dieser Bericht h~t alle R8ssort8: 

daher auch df'.:J Bundesministerium für Landesverteid:Lgung be-

. troffen.. 

. , : 
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Zu 2 bis 4: 

In den letzten Jahren i\lurden am Ende der Frühjahrssession 

des Nationalrates mehrfach parlamp.llt9.risc!1t:; Anfragen an 

alle Mitglieder der Bundesregierung eing8bracht, die je­

weils detaillierte AuskUnfte betreffend Antr~ge bzw. An­

forderungen Z1..UTI nächstfolgenden Bundesfinanzgesetz bzw. 

zum Dienstpostenplan zum Gegenstand hatten. 

Die meritorische Beantwortung solcher Anfragen ist sowohl 

in der XI. Gesetzgebungsperiode als auch in der XII. Ge­

setzgeb~ngsperiode des Nationalrates at~elehnt worden. Da­

bei wurde übereinstimmend jaravf verwiesen, daß es sich bei 

den Besprechungen Uber das Bundesfinanzgesetz im derzeitigen 

Stadium nicht um Anträge oder A~forderungen, sondern um 

einzn rech~;l ich nicht verbindli ehen Me inungsaustausch 

zwischen den beteiligten Ressorts liber die kU!lftige Gestal­

tungdes Bundesfinanzgesetzes r.a.ndelt. 1.',;e1 ters wurde tn 

diesem Zusamme!lhang auch auf die Probleiliatik verwiesen, die 

si~h aus den Bestimmungen~es Art. 51 Abs. 1 B-VG ergibt. 

Ich darf in dieSem Zusammenhang beL;pielsweise auf die :.n­

fragebeantworttmg des HerTn Bundesministers Dr. PRADER vom 

4. septembe"r 1969 U382/A. B. -XI. GP), sowie auf meine Anfrag~­

beanr:wortung vom 30. Juli 1971 (722/A.B.-XII.GP) verweisen 

urod s'2he mich dar1er nicht ir. der Lage, von dem standpunkt" den 

bishel' alle r.'li tglieder der Bundesregierung in dieser Frage 

mehrfach eingenommen haben .. abzuweiC'hen. 

Zu 5 und 6: 

tiber diese Aus~abenrlickstellungen wird erst i~ september 1972. 

un~er Berücksichtigung der weiteren Konjunkturentwicklung 

entschieden werden. 

750/AB XIII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original)2 von 2

www.parlament.gv.at




